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Unfallverhütung als Führungsaufgabe

Von fttvié Gra/ Oxf.:304

(Kantonsoberforstamt CH-6002 Luzern)

Die unerfreuliche Entwicklung der Unfallbilanz in der Forstwirtschaft ist all-
gemein bekannt. Effiziente Massnahmen zur Unfallverhütung sind von der
SUVA verbindlich vorgeschrieben. Dennoch hat die Forstwirtschaft dieses

menschlich und finanziell riesige Problem nicht in den Griff bekommen. Mit
einem betriebsinternen Sicherheitsprogramm wird nun in den Luzerner Staats-

wäldern die Unfallverhütung als Führungsaufgabe angepackt.

Was ist ein Sicherheitsprogramm?

1984 wurde in dieser Zeitschrift die Verantwortung der Führungskräfte für
die Unfallverhütung hervorgehoben und auf die zuwenig konsequente Durch-
setzung der SUVA-Richtlinien hingewiesen (Graf 1984). Auf der Suche nach
einem geeigneten Führungsinstrument hat eine Diplomarbeit der ETF1Z wert-
volle Impulse vermittelt (PM//w«a, 1983). Darin wird ein betriebsinternes
Sicherheitsprogramm (SIPRO) vorgestellt. Ziel ist die effiziente Verbesserung
der Arbeitssicherheit durch aufeinander abgestimmte Massnahmen, die den

Eigenheiten und Möglichkeiten des Betriebes angepasst sind. Das SIPRO für
die Luzerner Staatswälder verfolgt dieselben Ziele und wählt den gleichen Weg,
ohne jedoch den weitgespannten Rahmen einer Diplomarbeit abzudecken. In
einem zweiten Schritt will der Forstdienst die Beratung bezüglich Unfallver-
hütung im öffentlichen Wald intensivieren — mit reiner Weste!

Vorarbeiten: Ist-Zustand erheben

Ein erster Schritt gilt dem Erkennen der Schwachpunkte des eigenen Betrie-
bes. Sämtliche 170 Betriebsunfälle der letzten 10 Jahre wurden zu einer internen
Unfallstatistik verarbeitet. Als Grundlage dienten die Unfallmeldungen auf dem
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offiziellen Formular der SUVA. Auf diese Weise konnten Informationen zu-
sammengestellt werden über Häufigkeit, Schwere, Kosten und Verteilung der
Unfälle auf Personalkategorien, Art und Häufigkeit bestimmter Verletzungen
usw. und nicht zuletzt über die häufigsten Unfallursachen. Leider hat sich ge-
zeigt, dass die Unfallmeldungen teilweise unvollständig ausgefüllt sind. Aus
diesem Grund konnte zum Beispiel keine Zuweisung der Unfälle auf die einzel-
nen Teilarbeiten vorgenommen werden. Einzelne wichtige Ergebnisse sind:
— In den Luzerner Staatswäldern sind Unfälle etwa gleich häufig wie im

schweizerischen Durchschnitt.
— Die Unfälle sind eher schwererer Natur und verursachen höhere Kosten.
— Einzelne Verletzungsarten sind deutlich häufiger als im Durchschnitt, so

Kopfverletzungen und Verletzungen durch Dornen, Spreissen und Zweige.

und Motivation der Führungskräfte

Wie anderswo auch sind die Luzerner Oberförster durch verschiedenste
Arbeiten stark belastet. Die Betriebsführung im Staatswald nimmt nur einen
kleineren Teil der Kapazität in Anspruch. Zahlreiche Geschäfte sind auf einen
von aussen bestimmten Termin abzuschliessen. So muss oft eine w/c/ttfge Auf-
gäbe zugunsten einer dràgenûfe« Arbeit hinausgeschoben werden. Da die
Arbeitssicherheit zudem nicht im unmittelbaren persönlichen Erfahrungs-
bereich des Oberförsters liegt, besteht die Gefahr, dass ihre Verbesserung aus
den genannten Gründen auf die lange Bank geschoben wird.

Auslöser für das SIPRO war eine ganztägige Oberförsterkonferenz, die aus-
schliesslich der Arbeitssicherheit gewidmet war. An diesem Tag wurden
— ein Film des schottischen Forstdienstes mit realistischen Unfallvorgängen

und echten Verletzungsbildern gezeigt (/7iß) ;

— die betriebseigene Unfallstatistik vorgestellt;
— wichtige Unfallverhütungsmassnahmen erklärt;
— ein Staatswaldbetrieb besucht und dort Beobachtungsaufgaben erfüllt;
— die Wirksamkeit von Sicherheitshosen demonstriert.

Erfreulicher oder unerfreulicher Zufall: Die Staatswaldarbeiter — sie waren
über den Zweck des Besuches nicht informiert — arbeiteten teilweise ohne
Helm und Handschuhe, mit einem nicht vorschriftsgemäss ausgerüsteten
Traktor und haben den Seilzug nicht umgelenkt. Natürlich wurde für die Bege-

hung bewusst ein (bezüglich Unfallverhütung) schwacher Betrieb ausgewählt.
Nach dieser Tagung waren sich die Oberförster einig, dass gemeinsam Energie
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit aufgewendet werden soll.

72



Aufbau des SIPRO

Das SIPRO umfasst drei Teile: Ziele, Massnahmen und Sanktionen. An
einer weiteren Forstbeamtenkonferenz wurde ein halber Tag aufgewendet, um
die vom Sachbearbeiter vorgelegten Entwürfe wie folgt zu bereinigen:

Z/e/e: Die Ziele sind bereits heute verbindlich gesetzt: Die Richtlinien der
SUVA beschreiben, welche Unfallverhütungsmassnahmen anzuwenden sind.
Ziel des SIPRO ist die konsequente Anwendung dieser Richtlinien. Dies ist
nicht überall von heute auf morgen möglich (zum Beispiel vorschriftsgemäss
ausgerüstete Rückefahrzeuge in allen, zum Teil recht kleinen Staatswaldbetrie-
ben). Die SUVA-Richtlinien werden im SIPRO aufgeteilt in einzelne Etappen,
die in allen Staatswaldbetrieben zu gemeinsam festgesetzten Terminen realisiert
und durchgesetzt werden müsse«. Die Zeiträume werden den Massnahmen an-

gepasst, die nötig sind, um die Teilziele überhaupt erreichen zu können. Ab
dem festgesetzten Termin werden Verstösse mit Sanktionen geahndet. Grund-
sätzlich gilt selbstverständlich dass die Richtlinien im Rahmen des im betreffen-
den Betrieb Möglichen heute eingehalten werden müssen.

Mass«ö/?me«: Die Diskrepanz zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand wird
nicht von selber verschwinden. Die Oberförster haben eine Liste möglicher
Massnahmen ausgearbeitet, die den Förstern anschliessend zur Kritik und Er-
gänzung unterbreitet wurde.

5b«Mo«e«: Wie ein Fussballspiel ohne Freistösse und Verwarnungen kaum
geordnet ablaufen kann, so wird auch im SIPRO festgelegt, welche Konsequen-
zen ein Verstoss gegen die Regeln haben wird. Die Oberförster legen grosses
Gewicht auf eine einheitliche, gerechte Anwendung der Sanktionen.

Die Förster miteinbeziehen!

Das Wissen und die Erfahrung der Förster stellt gerade bei der Arbeits-
Sicherheit ein Potential dar, das bei der Ausarbeitung des SIPRO genutzt
werden musste. Das konkrete Vorgehen sah wie folgt aus:

i. «ScAr/ff: 5e/ragw«,g. Jeder Förster erhielt drei Fragebogen. Auf dem ersten
Blatt mussten die Ziele und ihre zeitliche Gliederung aufgrund der Situation im
betreffenden Betrieb beurteilt werden (bereits verwirklicht/im vorgesehenen
Zeitraum realisierbar/Nennung allfälliger Schwierigkeiten). Der zweite Bogen
umfasste die Liste der vorgeschlagenen Massnahmen. Diese mussten einzeln
nach Notwendigkeit und Wirkung beurteilt und mit eigenen Ideen ergänzt
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werden. Auf dem dritten Fragebogen mussten Sanktionen vorgeschlagen
werden (ohne Vorgaben).

2. Sc/2/7'ff: Gemeinsame 7hgw«g. Alle 17 Förster, die einen Staatswaldbetrieb
betreuen, wurden zu einer Tagung eingeladen. Der Vormittag diente dazu,
anhand der Auswertung der Fragebogen eine gemeinsame Stellungnahme der
Förster auszuarbeiten. Am Nachmittag wurden die Vorschläge und Wertungen
der Förster mit den Oberförstern ausdiskutiert. Auf diese Weise konnten samt-
liehe Einstellungen, Ideen und Bedenken zur Sprache gelangen, und alle positi-
ven Ansätze wurden im SIPRO verwertet.

Ein Blick ins fertige SIPRO

Z/e/ ist die konsequente Anwendung und Durchsetzung der Richtlinien der
SUVA in drei Schritten, vollumfänglich abgeschlossen zu Beginn der Holzerei-
saison am 1. September 1990.

A/assna/imen betreffen vor allem vier Bereiche:
— Personalpolitik: Ziel ist die vermehrte vollamtliche Anstellung gelernter

Arbeitskräfte. Stichworte sind: Überbetriebliches Zusammenspannen,
familienfreundliche Löhne und Anstellungsbedingungen sowie Erhaltung
der Gesundheit und der Dauerleistungsfähigkeit der Arbeitskräfte. Im übri-
gen wird das SIPRO auch auf Akkordanten und Teilzeitbeschäftigte ange-
wendet.

— Ausrüstung: Die einheitliche Abgabe von Schutzgegenständen, insbeson-
dere auch Regelungen für Akkordanten und Teilzeitbeschäftigte, bildet
einen Schwerpunkt. Dazu kommt der frühzeitige Hinweis an alle Eigen-
tümer von Rückefahrzeugen, die im Staatswald eingesetzt werden, dass die
Fahrzeuge spätestens am 1. September 1988 den Richtlinien der SUVA zu
entsprechen haben, und dass andernfalls auf weitere Dienste verzichtet
wird.

— Weiterbildung: Kurse für Forstwarte und Waldarbeiter sollen vom kantona-
len Försterverband vorgeschlagen und vom Kanton finanziert werden.
Dazu gehört selbstverständlich auch die etappenweise Einführung und Un-
terstützung des SIPRO durch entsprechende Kurse.

— Kontrollen: Förster und Vorarbeiter haben bei fehlerhaften Arbeitsweisen
«nverz%//c/t korrekt zu instruieren. Bei wiederholten oder schweren Ver-
stössen gegen das SIPRO besteht eine Meldepflicht, zu welcher sich die För-
ster ausdrücklich positiv gestellt haben (andernfalls wäre der Misserfolg vor-
programmiert).
San/m'onem Wiederholte leichte oder einzelne schwere Verstösse gegen das

SIPRO werden wie folgt geahndet:
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1. Mündlicher Verweis des Vorgesetzten (in der Regel Förster oder Vorarbei-
ter).

2. Meldung weiterer Verstösse an den Oberförster und Verwarnung durch
diesen in mündlicher, in schweren Fällen in schriftlicher Form.

3. Schriftliche Verwarnung durch den Oberförster, in schweren Fällen bereits

Anwendung von Punkt 4.

4. Einleitung eines Disziplinarverfahrens gemäss Beamtengesetz, durch den
Kantonsoberförster auf Antrag des Kreisoberförsters. Bei Akkordanten Ver-
zieht auf eine weitere Zusammenarbeit.

Das gesamte SIPRO ist von der Oberförsterkonferenz als verbindlich erklärt
worden.

Was bringt's?

Bereits der Wille zu einer gemeinsamen Anstrengung zur Unfallverhütung
ist erwähnenswert. Das SIPRO bleibt aber ein leeres Führungsinstrument ohne
die Menschen, die es verwirklichen sollen. Über die Klänge, welche die Luzer-
ner Forstleute diesem Instrument zu entlocken vermögen, wird somit erst zu
einem späteren Zeitpunkt zu berichten sein.

Résumé

La prévention des accidents comme devoir de gestion

Pour améliorer le triste bilan des accidents, une application et un contrôle conséquent
des directives de la CNA serait nécessaire. Les cadres forestiers, surchargés de travaux
w/ge/rts, n'ont pas la capacité de résoudre des problèmes Importante comme la sécurité du
travail. Le programme de sécurité, développé pour les forêts d'état du canton de

Lucerne, vise une telle application conséquente des directives de la CNA. Après avoir
analysé l'état actuel dans ces exploitations forestières, le cadre, c'est-à-dire les inspecteurs
d'arrondissement, ont été motivés pour un effort commun. Les buts ont été scindés en
trois groupes: Points des directives déjà réalisés, réalisables à court terme et réalisables

avec difficultés. Les moyens nécessaires pour le succès du programme, ont été évalués en

commun avec les gardes forestiers concernés. Ils sont adaptés aux caractéristiques et pos-
sibilités de l'exploitation forestière de l'état de Lucerne. Ces moyens englobent la poli-
tique du personel, l'équipement, la formation continue et les contrôles. Le programme
comporte en outre des sanctions, qui seront appliquées contre tous ceux qui vont se

moquer de ces règles élaborées de commun accord. Le programme va être transmis aux
ouvriers et gardes lors de cours spécifiques. Voilà un nouvel instrument pour la préven-
tion des accidents, n'oublions pas toute fois que l'important sera son utilisation!
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